
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/9/25 7Ob244/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1963

Norm

GmbHG §107

Rechtssatz

Eine ausländische (deutsche) GmbH kann nur dann Komplementärin einer inländischen Kommanditgesellschaft sein,

wenn sie gemäß § 107 GmbHG die Eintragung einer inländischen Niederlassung erwirkt hat.

Entscheidungstexte

7 Ob 244/63
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